
Dazu 1. Durchführungsbestimmung zum StVG:

§ 54

1 Die Gemeinschaftsverpflegung für Strafgefangene be
steht aus mindestens 3 Mahlzeiten, von denen eine als 
warme Mahlzeit zu verabreichen ist.

2 Im Drei- und durchgehenden Schichtsystem arbeitende 
Strafgefangene erhalten während jeder Nachtschicht zu
sätzlich zu der im Abs. 1 genannten Verpflegung eine 
warme Mahlzeit.

3 Die außerhalb von Strafvollzugseinrichtungen und Ju
gendhäusern in Arbeitseinsatzbetrieben oder gleich
gestellten Einrichtungen zur Arbeit eingesetzten Straf
gefangenen bzw. in der Berufsausbildung befindlichen 
Jugendlichen erhalten an allen Arbeitstagen Werkküchen
essen.

§ 44

Bekleidung

1 Strafgefangene erhalten der Jahreszeit gemäße Be
kleidung, deren Wechsel entsprechend den hygienischen 
Erfordernissen z-u gewährleisten ist.

2 Das Tragen eigener Bekleidungsstücke kann gestattet 
werden.

3 Während des Arbeitseinsatzes haben Strafgefangene
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